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1.1.


SATZUNG

des  Behinderten-Sportverbandes Niedersachsen e.V.

Präambel:

Diese Satzung sieht, auch wenn es nicht ausdrücklich formuliert ist, das weibliche bzw. männliche Geschlecht der Amtsträger vor. 

§ 1

Name und Sitz des Vereins

1.
Der Verein führt den Namen “Behinderten-Sportverband Niedersachsen e.V.” (im Folgenden “BSN” genannt).

2.
Er hat seinen Sitz in Hannover und ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Hannover eingetragen.

3.
Der BSN ist Mitglied des Deutschen Behindertensportverbandes e.V. (DBS) und Fachverband im LandesSportBund Niedersachsen e.V. (LSB).

§ 2

Wesen und Zweck des Vereins

1.
Der BSN ist der Fachverband für Rehabilitations-, Breiten- und Leistungssport von Menschen mit Behinderung in Niedersachsen. Er ist der Zusammenschluss der Behindertensport treibenden Sportvereine und Institutionen in Niedersachsen (§ 4 Nr. 1a). Er ist parteipolitisch, verbandspolitisch und konfessionell neutral.

2.
Der Zweck des BSN ist die Förderung der sportlichen Betätigung in Gruppen von Menschen, die behindert 
oder von Behinderung bedroht sind (Behindertensport) zur Erhaltung der Gesundheit und Steigerung der Leistungsfähigkeit sowie zum Aufbau bzw. zur Wiederherstellung der Persönlichkeit, um Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern bzw. zu ermöglichen. Im Sinne eines inklusiven Grundverständnisses fördert der BSN  das gemeinsame Sporttreiben von Menschen mit und ohne Behinderung. Der BSN erstrebt die Anerkennung des Behindertensports für alle Behinderten unabhängig von Ursache und Art der Behinderung - als wesentliche gesellschaftliche Aufgabe.

3.
Die Aufgaben des BSN sind insbesondere:


a)
Ausbreitung des Behindertensports durch die Förderung des 



- Rehabilitationssports,



- Breitensports, 



- Leistungssports und des 



- Sports für Kinder und Jugendliche mit Behinderung.


b)
Vertretung des Behindertensports gegenüber Staat, Kommunen und Verbänden;

c)
Erlass landeseinheitlicher-, sportfachlicher- und sportärztlicher Richtlinien für den Sport mit Behinderten, soweit keine bundeseinheitlichen Regelungen seitens des DBS bestehen;

d) 
Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und Trainern im Behindertensport und Weiterbildung von Sportärzten sowie Qualifizierung ehrenamtlicher Funktionsträger;


e)
Anerkennung von Sportgruppen für den Rehabilitationssport und die Versehrtenleibesübungen;

f)
Durchführung von Veranstaltungen im Behindertensport auf Landes- und Regionalebene sowie Durchführung von und Beteiligung an Bundes- und internationalen Veranstaltungen.

4.
Der BSN verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Seine Mittel dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person durch zweckfremde Zuwendungen oder unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder Aufhebung des BSN keinen Anteil am Vereinsvermögen erhalten. 

Allen ehrenamtlich Tätigen können die Auslagen, insbesondere für die Teilnahme an Sitzungen und Tagungen sowie die nachgewiesenen sonstigen Auslagen – soweit sie angemessen sind – erstattet werden. Angemessene Pauschalen sind zulässig. Näheres regelt die Finanzordnung.

§ 3 

Gliederungen des BSN

1.
Der BSN gliedert sich in Fachverbände “Behindertensport” (FV).


Freiwillige Zusammenschlüsse benachbarter Fachverbände sowie die Bündelung gemeinsamer Aufgaben und Interessenvertretungen sind möglich.


Die FV besitzen keine eigene Rechtsfähigkeit.
§ 4

Mitgliedschaft

1.
Dem BSN können beitreten


a) als ordentliche Mitglieder:


-  Behindertensportvereine oder Sportvereine mit einer Behindertensportabteilung, die Mitglied im LandesSportBund Niedersachsen (LSB) sind, 



-  Organisationen mit einer Behindertensportabteilung, die mit dieser Sportabteilung Mitglied im LSB sind.


b)
als außerordentliche Mitglieder:


Juristische Personen sowie  Einrichtungen und Organisationen, die den Behindertensport in Niedersachsen fördern wollen.

2.
Der Hauptausschuss kann beschließen, dass ordentliche Mitglieder auch Verbände sein können, die auf Landesebene für einen bestimmten Bereich von Menschen mit Behinderungen den Behindertensport für ihre Mitglieder durchführen.  Für jeden Bereich kann nur ein Verband anerkannt werden.

3.
Die Mitgliedschaft muss schriftlich beim BSN beantragt werden. 

4.
Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss des Präsidiums auf der Grundlage der Aufnahmeordnung und wird in dem offiziellen Organ des Verbandes bekannt gegeben.

5.
Das Präsidium kann die Aufnahme ablehnen, wenn dieses im Interesse des BSN geboten erscheint. Gegen die Ablehnung der Aufnahme ist die Beschwerde innerhalb von 4 Wochen nach Zustellung des Bescheides beim Haupt​ausschuss zugelassen, über die dieser endgültig entscheidet.

6.
Die Zugehörigkeit zum BSN erlischt

a)
durch Austritt, der dem Präsidium schriftlich zum Ende eines Kalenderjahres mit einer Frist von 3 Monaten erklärt werden muss,

b) 
durch Liquidation oder Insolvenz,

c) 
durch Ausschluss gemäß § 19 der Satzung.

§ 5

Verhältnis zu den Mitgliedern

Die Selbständigkeit der BSN-Mitglieder in ihrer inneren Einrichtung und Verwaltung wird, unbeschadet der ihnen nach der Satzung obliegenden Verpflichtungen, durch die Mitgliedschaft im BSN nicht berührt; insbesondere begründet letztere keine gegenseitige Haftbarkeit der BSN-Mitglieder. Ebenso haftet der BSN nicht für Verpflichtungen seiner Mitglieder.

§ 6

Rechte und Pflichten der Mitglieder
1.
Die Mitglieder sind berechtigt,


a)
nach Maßgabe der für das Stimmrecht bestehenden Bestimmungen durch ihre Delegierten an den Beratungen und Beschlüssen des Verbandstages teilzunehmen und Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung zu stellen,


b)
die Wahrung ihrer Interessen durch den BSN zu verlangen,


c)
die vom BSN geschaffenen gemeinsamen Einrichtungen nach Maßgabe der hierfür erlassenen Bestimmungen zu benutzen,


d)
die Beratung des BSN in Anspruch zu nehmen sowie


e)
an den vom BSN durchgeführten Veranstaltungen teilzunehmen.

2.
Die Mitglieder sind verpflichtet,


a)
die Satzung und die Ordnungen des BSN sowie die Beschlüsse seiner Organe zu befolgen und die Bemühungen des BSN um das Wohl seiner Mitglieder nach Kräften zu unterstützen,


b)
nicht gegen die Interessen des BSN und dessen Mitglieder zu handeln und auch solche Handlungen ihrer eigenen Mitglieder nicht zu dulden,


c)
die vom BSN jeweils geforderten Nachweisungen über ihre Einrichtungen, Mitgliederstand, Art der Mitglieder, Satzungsänderungen, Personenwechsel in den Organen usw. termingerecht einzureichen. Bei Nichteinhaltung von Terminen und Fristen kann das Präsidium ein Ordnungsgeld von Euro 50,00 festsetzen und finanzielle Leistungen des BSN zurückhalten,

d)
auf Verlangen des Präsidiums eine Mitgliederversammlung zur Besprechung der Lage innerhalb des Mitgliedsvereins/der -abteilung einzuberufen,


e)
Vertreter oder Beauftragte des BSN an den ordentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlungen teilnehmen zu lassen und ihnen auf Verlangen darin das Wort zu erteilen,

f)
dem BSN auf dem Wege über den FV-Vorsitzenden von allen Maßnahmen Kenntnis zu geben, die auf eine Einstellung des Behindertensports im Mitgliedsverein oder eine Verschmelzung mit einem anderen Verein hinzielen,

g)
den Vertretern oder Beauftragten des BSN bei auftretenden Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Einsatzes von Geldern, die durch den BSN gegeben oder vermittelt sind, die Einsicht in ihre Bücher und Schriften, die Untersuchung der Geschäftsführung und des Bestandes der Kasse jederzeit zu gestatten.

§ 7

Beiträge und Geschäftsjahr

1.
Der BSN erhebt von seinen Mitgliedern (§ 4) einen Mitgliedsbeitrag.

2.
Die Höhe der Beiträge wird vom Verbandstag festgelegt. 

3.
Der Mitgliedsbeitrag ist als Jahresbetrag im ersten Halbjahr zu entrichten. Wird die Mitgliedschaft erst im Laufe eines Jahres begründet, so ist der anteilige Jahresbetrag innerhalb eines Monats nach Empfang der Aufnahmebestätigung zu zahlen.

4.
Die Beiträge werden zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des BSN verwendet.

5.
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 8

Organe des BSN
1.
Organe des BSN sind


a) 
der Verbandstag,


b) 
der Hauptausschuss,


c) 
das Präsidium,


d) 
der geschäftsführende Vorstand,


e) 
die Fachausschüsse und


f) 
die Vollversammlung der Fachverbände Behindertensport.

2.
Die Tätigkeit in den Organen des BSN ist ehrenamtlich.

§ 9

Der Verbandstag

1.
Der Verbandstag ist das oberste Organ des BSN. Seine Beschlüsse sind für alle Organe und Mitglieder bindend.

2. 
Der ordentliche Verbandstag findet alle vier Jahre statt.

3. 
Ein außerordentlicher Verbandstag findet statt,

3.1
wenn ein Drittel der ordentlichen Mitglieder (§ 4 Nr. 1a und Nr. 2) dieses schriftlich beantragen,

3.2
wenn der Hauptausschuss dies mit Stimmenmehrheit beschließt. 

4. 
Der Verbandstag besteht aus:

4.1
den Delegierten der Mitgliedsvereine (§  4 Nr. 1 a). Die Mitgliedsvereine können je einen Delegierten entsenden. Dieser hat je angefangene 100 Vereinsmitglieder, für die Beiträge an den BSN entrichtet werden, eine Stimme. Für die Berechnung ist die zuletzt erhobene Statistik des BSN maßgebend. Bei später aufgenommenen Mitgliedsvereinen gilt die im Aufnahmeantrag angegebene Mitgliederzahl,

4.2
je einem Vertreter der außerordentlichen Mitglieder gemäß § 4 Nr. 1b und der ordentlichen Mitglieder gemäß § 4 Nr. 2 mit je einer Stimme,

4.3
den Mitgliedern des Hauptausschusses,

4.4
zwei Vertretern aus jedem Fachausschuss,

4.5
den Vertretern der Fachverbände “Behindertensport”, 

4.6
den Ehrenpräsidenten und den Ehrenmitgliedern.

5.
Stimmberechtigt sind die unter Nr. 4 genannten Personen. 

6.
Aufgaben des Verbandstages sind insbesondere:

6.1
Entgegennahme der Geschäfts-, Kassen- und Revisionsberichte,

6.2
Entlastung des Präsidiums,

6.3
Wahl des Präsidiums mit Ausnahme des Vorsitzenden der BSJN, der von der Jugend-Vollver​sammlung gewählt wird und dem Sprecher der Vollversammlung der Fachverbände, der von der Vollversammlung gewählt wird.

6.4
Wahl der Revisoren,
6.5
Wahl von Ehrenpräsidenten und Ehrenmitgliedern auf Vorschlag des Hauptausschusses,

6.6
Änderung der Satzung.

7.
Das Präsidium beruft den Verbands​tag schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ein. Die Einladung hat mindestens sechs Wochen vorher zu erfolgen. Jeder satzungsgemäß einberufene Verbandstag ist beschlussfähig.

8.
Anträge zur Tagesordnung sind mit einer Begründung mindestens drei Wochen vor dem Verbandstag dem Präsidium schriftlich einzureichen.

9.
Den Verbandstag leitet der Präsident, dessen Stellvertreter oder ein vom Präsidium ersatzweise bestimmtes Präsidiumsmitglied.

§ 10

Der Hauptausschuss
1.
Der Hauptausschuss setzt sich zusammen aus:

1.1
den Mitgliedern des Präsidiums,

1.2
den elf Vertretern der Fachverbände “Behindertensport”, die von deren Vollversammlung (§ 14) gewählt werden,

1.3
je einem Vertreter der Fachausschüsse (§ 12),

1.4
den Vorsitzenden oder deren ordnungsgemäß bestellten Vertretern der Verbände (§ 4 Nr. 2).

2. 
Vorsitzender des Hauptausschusses ist der Präsident, dessen Stellvertreter oder ein vom Präsidium ersatzweise bestimmtes Präsidiumsmitglied.

3.
Aufgaben des Hauptausschusses sind insbesondere:

3.1
Entgegennahme der Geschäfts-, Kassen- und Revisionsberichte zwischen den Verbandstagen,

3.2
Verabschiedung der Haushaltspläne,

3.3
Erlass von überfachlichen Ordnungen,

3.4
Ergänzungswahlen für das Präsidium und der Revisoren zwischen den Verbandstagen,

3.5
Bestellung der Fachausschussmitglieder und Bestätigung des Sprechers der Vollversammlung.

4. 
Der Hauptausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.

5. 
Der Hauptausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.

6. 
Der Hauptausschuss kann zu seinen Sitzungen Fachkräfte ohne Stimmrecht hinzuziehen.

§ 11

Das Präsidium

1.
Das Präsidium besteht aus:

1.1
dem Präsidenten
und den Vizepräsidenten 

1.2
für Finanzen,
1.3
für Leistungssport,
1.4
für Rehabilitationssport, 

1.5
für Breitensport,
1.6
für Medizin,
1.7
für Aus- und Fortbildung,
1.8
für den Sport der Frau, 

1.9
dem Vorsitzenden der BSJN und
1.10
dem Sprecher der Vollversammlung der Fachverbände.
2.
Das Präsidium, mit Ausnahme des Vorsitzenden der BSJN und des Sprechers der Vollversammlung der FV, wird vom Verbandstag gewählt. Nach der Wahl des Präsidenten hat dieser vor der Wahl der übrigen Präsidiumsmitglieder das erste Vorschlagsrecht. Die Amtszeit des Präsidiums endet mit der Neuwahl beim Verbandstag.

3.
Mitglied des Präsidiums kann nur sein, wer Mitglied eines dem BSN angehörenden Vereins (§ 4 Nr. 1a) ist.

4. 
Die Aufgaben des Präsidiums sind

a) 
Erstellung der Haushalte und Rechnungslegung

b) 
Einrichtung einer Geschäftsstelle

c) 
Bestellung eines Geschäftsführers

d) 
Einstellung und Personalangelegenheiten der Referenten  

e) 
Beschluss über die Richtlinien für die Führung des Verbandes

f) 
Überwachung der Geschäftsführung

g) 
Bildung von Ausschüssen nach Bedarf

h) 
Koordinierung der Fachausschüsse

i) 
Bestätigung des Stellvertreters der Vorsitzenden der Fachausschüsse

Darüber hinaus ist das Präsidium für alle Aufgaben zuständig, die ihm nach dieser Satzung ausdrücklich zugewiesen sind.

5. 
Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung durch den Hauptausschuss bedarf.

6. 
Das Präsidium kann zu seinen Sitzungen Fachkräfte ohne Stimmrecht hinzuziehen.

7. 
Das Präsidium ist verpflichtet, den Hauptausschuss über grundlegende Absichten und Entschlüsse zu unterrichten.

8. 
Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. In dringenden Fällen können Beschlüsse nach Unterrichtung  aller Mitglieder auf schriftlichem Wege oder über elektronische Medien gefasst  werden.

§ 11a

Geschäftsführender Vorstand

1. Der Präsident, der Stellvertreter des Präsidenten und der Vizepräsident für Finanzen bilden den geschäftsführenden Vorstand.

2. Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne von § 26  BGB.

3. Der geschäftsführende Vorstand vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich nach innen und außen. Die Vertretung ist ausreichend, wenn sie von zwei Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes wahrgenommen wird.

4. Der geschäftsführende Vorstand bleibt solange im Amt, bis ein neuer gewählt ist.

5. Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des geschäftsführenden Vorstandes ist unzulässig.

6. Der Geschäftsführer nimmt an den Sitzungen des geschäftsführenden Vorstandes mit beratender Stimme teil.

§ 11 b

Aufgaben des geschäftsführenden Vorstandes

1. Der geschäftsführende Vorstand leitet und führt den Verband in eigener Verantwortung, er ist das Geschäftsführungsorgan des Verbandes. Er ist für alle Angelegenheiten der Geschäftsführung des Verbandes zuständig, soweit nicht ein anderes Organ des Verbandes nach dieser Satzung ausdrücklich zuständig ist.
2. Der geschäftsführende Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder anwesend sind oder auf elektronischem Wege beteiligt werden.
Beschlüsse können, wenn kein Mitglied widerspricht, im Umlaufverfahren gefasst werden.
Ist ein Mitglied aus wichtigem Grund außerstande, die Funktion wahrzunehmen, wird es für die Dauer der Verhinderung durch den dienstältesten Vizepräsidenten vertreten. 

3. Der geschäftsführende Vorstand kann fest definierte Aufgaben mit zeitlicher Begrenzung an die hauptamtlichen Mitarbeiter der Geschäftsstelle übertragen.

4. Der geschäftsführende Vorstand hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Bücher und Grundlagen für die Haushaltsrechnung unter Beachtung der steuerlichen und handelsrechtlichen Vorschriften geführt werden.

5. Der geschäftsführende Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungs- und Kontrollsystem einzurichten, damit den Fortbestand des Verbandes gefährdende Entwicklungen früh erkannt werden und unverzüglich geeignete Maßnahmen durch den geschäftsführenden Vorstand ergriffen werden können. Das Präsidium ist hierüber unverzüglich zu informieren.

6. Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes haben die Geschäftsführung sorgfältig und gewissenhaft auszuführen.

7. Der geschäftsführende Vorstand übt im Verband die Arbeitgeberfunktion mit allen Rechten und Pflichten aus.

8. Der geschäftsführende Vorstand hat die Beschlüsse des Verbandstages, des Hauptausschusses und des Präsidiums im Rahmen der Vorgaben umzusetzen. Er unterrichtet das Präsidium über seine Beschlüsse.

9. Der geschäftsführende Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung durch das Präsidium bedarf. In der Geschäftsordnung ist insbesondere das Verfahren über die Beschlussfassung im Umlaufverfahren und die Verwendung elektronischer Medien zu regeln.

§ 12

Fachausschüsse

1. 
Auf Landesebene werden folgende Fachausschüsse eingerichtet:

1.1
Fachausschuss „Leistungssport Behinderter“,

1.2
Fachausschuss „Breitensport Behinderter“,

1.3
Fachausschuss „Rehabilitationssport“,

1.4
Fachausschuss „Aus- und Fortbildung,

1.5
Fachausschuss „Sportmedizin“,

1.6
Fachausschuss „Sport der Frauen“,

1.7
Fachausschuss „Finanzen“,

1.8
Fachausschuss „Öffentlichkeitsarbeit“.

2.
Vorsitzender ist der jeweilige Vizepräsident. Der Fachausschuss wählt aus seiner Mitte einen Stellvertreter. Der bedarf der Bestätigung durch das Präsidium.

3.
Jeder Fachausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des Hauptausschusses bedarf. In den Geschäftsordnungen sind insbesondere Aufgaben und Befugnisse der Fachausschüsse und die Anzahl der Mitglieder festzulegen.

4. 
Die Fachausschüsse gemäß der Nrn. 1.1, 1.2, 1.3  und 1.6 können mit Zustimmung des Hauptausschusses Sportabteilungen bilden. Zusammensetzung, Aufgaben und Befugnisse werden für jede Sportabteilung in einer Geschäftsordnung geregelt, die der Zustimmung des Hauptausschusses bedarf.

§ 13

Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder

1. 
Der Verbandstag kann auf Vorschlag des Präsidiums Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder wählen.

2. 
Die Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder haben Sitz und Stimme beim Verbandstag.

§ 14

Kreisfachverbände “Behindertensport” (FV)

1.
Der BSN wird regional durch die Fachverbände “Behindertensport” (FV) vertreten. Solange in einem SSB/KSB noch kein FV gegründet wurde, bestellt das Präsidium einen Beauftragten für Behindertensport für den Bereich des SSB/KSB. Einzelheiten, insbesondere die Rechtsstellung und die Aufgaben des Beauftragten regelt die „Ordnung für die Gründung von Fachverbänden- Behindertensport- auf Ebene der Stadt- und Kreissportbünde“.

2.
Die Vorsitzenden oder deren Vertreter und die Beauftragten für Behindertensport bilden die Vollversammlung der FV. Die Mitgliedschaft in der Vollversammlung endet mit dem Ausscheiden aus dem Amt des Vorsitzenden eines FV oder des Vertreters sowie des Beauftragten für Behindertensport. Vorsitzender der Vollversammlung ist der Vizepräsident Breitensport oder ein Mitglied des Präsidiums. Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte einen Sprecher. Dieser bedarf der Bestätigung des Hauptausschusses. 

3. 
Organisation und Aufgabenstellung der FV und ihrer Vollversammlung werden in einer Ordnung des BSN geregelt.

4. 
Die FV geben sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung durch den Hauptausschuss bedarf.

§ 15

Sportjugend des BSN (BSJN)
1. 
Die Behinderten-Sportjugend ist die Jugendorganisation im BSN.

2. 
Ihre Ziele und Aufgaben regeln sich nach der Jugendordnung. Diese bedarf der Genehmigung durch den Hauptausschuss des BSN.

3. 
Die Jugendordnung darf nicht im Widerspruch zu der Satzung und den Ordnungen des BSN stehen.

§ 16

Beirat
1. 
Der Hauptausschuss kann einen Beirat berufen.

2. 
Der Beirat hat die Aufgabe, allgemeine Fragen, Grundsätze und Ziele des Behindertensports zu beraten und dazu Stellung zu nehmen. Er unterstützt die Organe des BSN beim Erreichen des Verbandszwecks.

3. 
Dem Beirat können angehören:

3.1
Persönlichkeiten aus der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und den Sport- und Behindertenverbänden,

3.2
der Präsident und ein weiteres Präsidiumsmitglied.

4.
Zu seinen Beratungen kann der Beirat weitere Persönlichkeiten hinzuziehen, die in besonderer Weise geeignet sind, das zu behandelnde Thema darzustellen.

5.
Die oder der Vorsitzende des Beirats und ihre Stellvertreterin bzw. sein Stellvertreter werden vom Beirat gewählt.

6. 
Der Beirat ist schriftlich mit einer Frist von einem Monat einzuberufen. Er sollte einmal im Jahr tagen.

§ 17

Die Revisoren

1.
Der Verbandstag wählt vier Revisoren und zwei Ersatzrevisoren. Sie dürfen weder Mitglied des Hauptausschusses noch Angestellte des BSN sein. Eine einmalige Wiederwahl ist zulässig.

2.
Die Aufgabe der Revisoren ist die laufende Überwachung der Haushaltsführung des BSN.


Die Revisoren haben mindestens zweimal im Geschäftsjahr die Haushaltsführung zu prüfen. Sie haben pro Geschäftsjahr hierüber einen Revisionsbericht an den Verbandstag und zwischen den Verbandstagen an den Hauptausschuss zu erstatten.

§ 18

Beschlüsse und Protokolle
1.
Die Organe, FV sowie die Gremien des BSN fassen ihre Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit der stimmberechtigten Anwesenden, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt.

2.
Die Beschlüsse sind schriftlich niederzulegen und von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer der Sitzung zu unterschreiben.

3.
Die Protokolle sind in der nächsten Sitzung bzw. Versammlung der jeweiligen Organe, FV oder Gremien genehmigen zu lassen.


Die Genehmigung kann nach Unterrichtung aller Teilnehmer auch schriftlich eingeholt werden. Hierbei muss den Teilnehmern zur Äußerung eine Frist von mindestens sechs Wochen eingeräumt werden.

§ 19

Verbandsschädigendes Verhalten
1.
Wenn ein Mitglied:


a)
sich verbandsschädigend verhält,


b)
gegen die Beschlüsse der Organe des BSN verstößt,


c)
seinen dem BSN gegenüber eingegangenen Verbindlichkeiten trotz wiederholter Aufforderungen nicht nachkommt oder


d)
wissentlich falsche Angaben macht,


kann es vom Präsidium,  je nach Art und Schwere des Verstoßes, befristet von der Teilnahme an BSN-Veranstaltungen ausgeschlossen werden, befristet von finanziellen Zuwendungen des BSN ausgenommen werden oder aus dem BSN ausgeschlossen werden.

2. 
Gegen den Ausschluss steht dem Mitglied ein Beschwerderecht zu, über das der Hauptausschuss entscheidet. Die Beschwerdeentscheidung ist endgültig.

3.
Während der Dauer eines Ausschlussverfahrens ruhen alle Rechte und Pflichten des Mitgliedes.

§ 20

Schiedsgerichtsbarkeit
Für die Entscheidung von Streitfällen im BSN, soweit sie nicht die Durchführung des Spiel- und Wettkampfbetriebes bzw. die sportfachlichen Belange des BSN betreffen, sind Schiedsgerichte des LandesSportBundes Niedersachsen e.V. (LSB) ausschließlich zuständig.

Das Verfahren wird in der Satzung des LandesSportBundes Niedersachsen geregelt.

§ 21

Satzungsänderungen
1.
Satzungsänderungen bedürfen der Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimm​berechtigten eines Verbandstages. Sie sind unter Angabe der zu ändernden Bestimmungen in der Einladung zum Verbandstag ausdrücklich anzukündigen.

2.
Das Präsidium ist zu Satzungsänderungen ermächtigt, wenn sie infolge gerichtlicher oder gesetzlicher Maßnahmen erforderlich werden. Derartige Satzungsänderungen sind dem nächsten Verbandstag bekanntzugeben.

§ 22

Auflösung

Eine Auflösung des BSN kann nur durch einen zu diesem Zweck mit einer Frist von sechs Wochen vom Präsidium schriftlich einberufenen Verbandstag mit Dreiviertel-Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden.

§ 23

Vermögensanfall bei Auflösung
Bei Auflösung des BSN oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermögen nach Erledigung aller Verbindlichkeiten an den LandesSportBund Niedersachsen e. V. zur Verwendung für gemeinnützige Zwecke des Behindertensports.

§ 24

Inkrafttreten

Diese Satzung in der vom Verbandstag am 28. Juni 2008 beschlossenen Fassung tritt mit der Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung in der vom Verbandstag am 05. Juni 2004 beschlossenen Fassung außer Kraft.
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